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 In dieser Werkstattordnung  wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 

verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mit gemeint. 
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Werkstattordnung für die Offene Werkstatt Norderstedt, Poppenbütteler Str.230; Schulzentrum 
Süd 

Besucher1 

Die „ Offene Werkstatt " ist eine Einrichtung  des Vereins „ Offene Werkstatt Norderstedt e.V.“. Sie 
macht Nichtmitgliedern – nachfolgend Besucher genannt – Räumlichkeiten, Werkzeug und 
Maschinen zugänglich, um ihnen in Selbsthilfe Reparaturen, Renovierungen, Neuanfertigungen von 
eigenen Werkstücken aktiv vornehmen zu lassen.  
Um einen ungestörten Ablauf in der „ offenen Werkstatt " zu gewährleisten, haben wir die 
nachfolgende Werkstattordnung beschlossen:     

Unter Mitarbeitern der Offenen Werkstatt werden Personen verstanden, die Mitglieder des Vereins 
„Offene Werkstatt Norderstedt“ sind oder im Auftrag des Vereins in der Werkstatt tätig sind. 

Die Werkstattordnung soll der Sicherheit dienen und zu einem konstruktiven Miteinander in der 
Werkstatt beitragen. Sie gilt für alle im Werkstattbereich befindlichen Personen. Die 
Werkstattordnung wird mit Betreten des Werksattbereiches als verbindlich anerkannt. 

Alle Arbeiten im Rahmen der Offenen Werkstatt erfolgen auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. 
Beratung und Hilfestellungen durch Mitarbeiter der Offenen Werkstatt erfolgen im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe. Ersatzansprüche gegenüber dem Verein Offene Werkstatt oder gegenüber der 
Stadt Norderstedt sind in jedem Fall ausgeschlossen. 

Jeder Besucher ist  eigenverantwortlich in seinem Handeln und haftet für alle durch sein 
Verschulden verursachten Schäden selbst. Er muss den Versicherungsschutz über seine eigene 
Privat-Haftpflichtversicherung regeln. 

Da es sich um die Werkstatt eines Schulzentruns handelt, ist immer darauf zu achten, dass der 
Unterrichtsbetrieb in den Räumen nicht beeinträchtigt wird. 

Kinder und Jugendliche dürfen nur mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten oder im Auftrag 
der Schule in der Werkstatt tätig sein. Die Nutzung von Maschinen und elektrischen Werkzeugen ist 
nur nach Einweisung und mit Erlaubnis eines Mitarbeiters der Offenen Werkstatt möglich.  Die 
Zustimmung ist abhängig von der individuellen Ausgangslage. Sie orientiert sich darüber hinaus an 
den Vorgaben durch die „Tätigkeitsbeschränkungen für Schüler an Maschinen und Geräten gemäß 
der Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RISU)“.  

Die Tätigkeiten in der Werkstatt beschränken sich ausschließlich auf zivile Zwecke. Aus diesem 
Grund ist es verboten, in der Offenen Werkstatt Waffen bzw. Waffenteile herzustellen oder 
Konstruktionen, die die Herstellung von Waffen oder Waffenteilen ermöglichen, zu verteilen oder 
anzufertigen 
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1. Grundsätzliche Sicherheitsregeln 

a) Alle Besucher der Offenen Werkstatt Norderstedt haben sich so zu verhalten, dass der Betrieb 
der Offenen Werkstatt nicht beeinträchtigt wird. Andere Personen dürfen weder gefährdet noch 
belästigt werden. 

b) Das Arbeiten in der Offenen Werkstatt ist nur bei ausreichenden Kenntnissen im Umgang mit 
den benutzten Werkzeugen, Geräten und Maschinen gestattet. Bei Unsicherheit im Umgang mit 
Werkzeugen, Geräten oder Maschinen ist jeder verpflichtet sich fachkundig zu informieren bzw. 
sich Hilfe von den Mitarbeitern der Offenen Werkstatt zu holen. 

c)  Vor der Arbeit an Werkzeugen, Geräten oder Maschinen die rot gekennzeichnet sind,  ist eine 
gesonderte Einweisungen erforderlich. Diese Einweisungen müssen von einem Mitarbeiter der 
Offenen Werkstatt durchgeführt und schriftlich festgehalten werden. 

d) Die Mitarbeiter haben während der Betriebszeiten der Offenen Werkstatt im gesamten 
Werkstattbereich die Weisungsbefugnis. Alle Anweisungen, die der Sicherheit dienen, müssen 
befolgt werden. 
Die Mitarbeiter haben das Recht Besucher aus dem Werkstattbereich zu verweisen.  

e) Nutzer der Offenen Werkstatt müssen sich sowohl über den Standort von Verbandskästen, 
Feuerlöschgeräten und anderen Sicherheitseinrichtungen, als auch über den Verlauf von 
Fluchtwegen informieren. 

f) Unfälle müssen sofort den verantwortlichen Mitarbeitern der Offenen Werkstatt gemeldet 
werden. 

g) Bei körperlichen und geistigen Einschränkungen informieren Sie bitte zu Beginn des Aufenthaltes 
in der Offenen Werkstatt die verantwortlichen Mitarbeiter. 

 

2.) Allgemeine Regeln für das Arbeiten in der Offenen Werkstatt 

a) Nur Besuchern  ist der Aufenthalt in der Offenen Werkstatt gestattet. Darüber hinaus ist der 
Zutritt Personen untersagt, die unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol, Drogen oder 
Rauschmitteln stehen. 

b) In allen Räumen herrscht Rauchverbot. 

c) Im gesamten Werkstattbereich herrscht Alkoholverbot. 

d) Die Sicherheits- und Bedienhinweise der Arbeitsplätze, Maschinen und Geräte sind zu befolgen. 

e) Manipulationen sowie das Verändern von Sicherheitseinrichtungen sind unzulässig. 
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f) Material für seine Vorhaben muss sich jeder Besucher selbst mitbringen. Ergänzungen aus dem 
Bestand sind nur in kleinen Mengen nach Absprache mit einem Mitarbeiter der Offenen Werkstatt 
möglich. 

g) Es darf nur geeignetes Material oder von einem Mitarbeiter der Offenen Werkstatt 
freigegebenes Material für die entsprechende Maschine oder das Werkzeug verwendet werden. 

h) Die Räumlichkeiten der Offenen Werkstatt sind stets in Ordnung zu halten. Die Arbeitsplätze und 
alle verwendeten Maschinen, Geräte und Werkzeuge müssen im selben oder einem besseren 
Zustand als zu Nutzungsbeginn hinterlassen werden. Nach Beendigung der Arbeit sind die 
Werkzeuge an ihren ursprünglichen Platz zurückzulegen. Nicht benötigtes Material sowie 
Materialreste sind zurück zu sortieren oder ordnungsgemäß zu entsorgen. 

i) Es besteht seitens des Nutzers von gefährlichen Stoffen eine Informationspflicht vor 
Arbeitsbeginn. Bei der Benutzung von Gefahrstoffen müssen die vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Die Lagerung von Gefahrstoffen durch Besucher der 
Offenen Werkstatt ist unzulässig. 

j) Auf den zur Werkstatt gehörenden Rechnern darf keine Software installiert oder deinstalliert 
werden. Dies ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung durch Mitarbeiter der Offenen Werkstatt 
erlaubt. 

k) Zu Beginn der Nutzung müssen erkennbare Mängel, Schäden oder Verunreinigungen gemeldet 
werden, um zu belegen, dass der jeweilige Nutzer für die Verunreinigung oder Beschädigung nicht 
verantwortlich ist und somit der Beseitigungspflicht entgeht. 

l) Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Rechner sind sorgfältig zu behandeln. Beschädigungen an 
diesen Maschinen müssen unverzüglich einem zuständigen Mitarbeiter der Offenen Werkstatt 
gemeldet werden. Maschinen sind still zu setzen und gegen Wiederanschalten zu sichern. 

m) Für grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden, wie auch durch Zweckentfremdung 
oder Manipulation entstandene Schäden, ist der Besucher voll ersatzpflichtig. 

n) Werkstücke und Materialien können nur in Absprache mit den Mitarbeitern der Offenen 
Werkstatt auf eigenes Risiko in der Werkstatt gelagert werden. Sie müssen mit Namen, 
Kontaktdaten und Datum versehen werden. Überschreitet die Lagerzeit den Zeitraum von zwei 
Monaten können die Werkstücke und das Material ohne Vorwarnung entsorgt bzw. anderweitig 
verwendet werden. 

 

Norderstedt, den 13.02.2020 


